
Dieser Beitrag befasst sich mit der Frage, unter welchen Bedingun-
gen die ehemals bergbaulich und zum Zweck der Kohleverstromung 
genutzten Flächen zum erforderlichen Ausbau der erneuerbaren 
Energien und Energiezwischenspeicher verwendet werden können. 
Dazu wird untersucht, welche Empfehlungen der Abschlussbericht 
der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ 
zur Folgenutzung ehemaliger Kohlestandorte enthält und danach, 
welche rechtlichen Bestimmungen sich durch das Bundesberggesetz 
(BBergG), das Raumordnungsrecht und das Genehmigungsrecht 
für erneuerbare Energien und Energiezwischenspeicher ergeben. 
Außerdem wird der aktuelle Stand in Form von aktuellen Projek-
ten und die aktuelle Gesetzgebung diesbezüglich betrachtet. Der 
erste Teil untersucht den Abschlussbericht der Kommission „Wachs-
tum, Strukturwandel und Beschäftigung“ und die allgemeinen 
rechtlichen Rahmenbedingungen, denen die Folgenutzung der ehe-
maligen Kohlestandorte und die Errichtung von Anlagen zur Er-
zeugung von Strom aus erneuerbaren Energien unterstehen.

1. Einleitung

In ihrem Abschlussbericht hat die Kommission „Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung“ als Enddatum für die 
Kohleverstromung und damit auch für den Braunkohleab-
bau das Jahr 2038 festgelegt. Der Ausstieg soll schrittweise 
geschehen.

Die Ziele zum Ausbau der Erneuerbaren Energien sind 
in § 1 Erneuerbare-Energien-Gesetz mit Anteilen von 40 % 
bis 45 % bis zum Jahr 2025, 55 % bis 60 % bis zum Jahr 2035 
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und mindestens 80 % bis zum Jahr 2050 am Bruttostrom-
verbrauch festgehalten. In Deutschland gibt es aber nur sehr 
wenige Flächen, die nicht entweder bereits in Benutzung 
sind oder für die nicht eine anderweitige Nutzung vorge-
sehen ist. Durch den Kohleausstieg werden sukzessive Flä-
chen wieder „frei“. 

Für diese Flächen wird untersucht, welche Rahmenbe-
dingungen für eine Folgenutzung zur Errichtung von An-
lagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien 
vorliegen. Berücksichtigt werden zunächst die Windenergie 
und die Solarenergie, da die Windenergie mit 25 % und 
die Solarenergie mit 9 % in 2019 den höchsten Anteil der 
Erneuerbaren Energien (gesamt 46,1 %) an der deutschen 
Nettostromerzeugung hatten. 1 Der Anteil der Biomasse 
war mit 8,6 % ungefähr so hoch wie der der Solarenergie, 
aber durch die aktuellen Bestrebungen, Biomasse in bereits 
vorhandenen Kohlekraftwerken mitzuverbrennen, 2 ergibt 
sich diesbezüglich kein Bedarf zur Betrachtung des aktuel-
len Stands. Weiterhin wird die Geothermie berücksichtigt, 
da das in Steinkohlebergwerken entstandene Grubenwasser 
als Wärmeträgermedium verwendet werden kann. Zusätz-
lich sind durch den Bergbau bereits tiefe Bohrungen vor-
handen und die genaue Geologie vor Ort bekannt.

gen nationalen Rechts zu beheben. 64 Angesichts des hohen 
Maßes des angebotenen Stroms in der EU dürfte dies aber 
kaum in Betracht kommen. Das gilt allerdings nicht nur für 
Kernkraftwerke, sondern auch für Windenergieanlagen, die 
unter Missachtung von FFH-Regeln genehmigt wurden.

6. Fazit

Auch Abweichungsentscheidungen sowie die Durchsetzung 
sind vom zentralen Zweck des Habitatschutzrechts geprägt, 
die Schutzgebiete als solche zu erhalten. Daher bildet die 
Grundlage wie auch bei den vorherigen Stufen der Habi-
tatschutzprüfung die Ermittlung sämtlicher Gesichtspunkte 
des betreffenden Plans oder Projekts; das gilt bis zu Aus-
gleichsmaßnahmen, für die eine hohe Wahrscheinlichkeit 
ihrer Wirksamkeit genügt. Dennoch müssen ökonomische 
Gesichtspunkte adäquat zur Geltung gelangen. Das betrifft 
die möglichen Gründe für eine Abweichung vom Habitat-
schutz, die freilich deutlich überwiegen und näher dargetan 
sowie belegt sein müssen. Vor allem gilt dies bei der Prü-
fung von Alternativlösungen, bei welcher die Konzeption 
des Vorhabenträgers der Ausgangspunkt und Prüfungsmaß-
stab sein muss – ihm darf kein aliud aufgezwungen werden, 
mit dem er seine (Teil)Ziele nicht erreichen kann. 
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Bei einem vermehrten Zubau von Erneuerbaren Ener-
gien werden Speichertechnologien flächendeckend be-
nötigt. Erneuerbare Energien werden volatil erzeugt, das 
heißt Photovoltaikanlagen produzieren nur Strom, wenn 
die Sonne scheint, Windkraftanlagen nur, wenn Wind 
weht etc. Um in Zeiten, in denen mehr Strom produziert 
als benötigt wird, Strom zwischenspeichern zu können und 
diesen bei Bedarf wieder einspeisen zu können, werden 
Speicher – möglichst nah am Energieerzeugungsort – ge-
braucht. Die Verwendung von untertägigen Schächten und 
Strecken könnte sich dazu anbieten. Der Strom, der über-
tägig auf den Halden und sonstigen Flächen erneuerbar ge-
wonnen wird, kann so vor Ort direkt und ohne große Um-
wege unterirdisch zwischengespeichert werden.

In der vorliegenden Arbeit wird zuerst der Abschluss-
bericht der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und 
Beschäftigung“ auf Empfehlungen zur energetischen Fol-
genutzung und zur Förderung der Technologien zur Ener-
giezwischenspeicherung untersucht. Dabei wird die Strom-
preisbildung kurz gestreift. Danach werden die rechtlichen 
Bestimmungen für die Genehmigungsverfahren und even-
tuelle ergänzende Regelungen der betrachteten Energie-
träger und von Untergrundspeichern sowie untertägigen 
Pumpspeicherwerken geprüft. Darauf folgt die Untersu-
chung der Förderungsmöglichkeiten der Energieträger und 
Pumpspeicherwerke nach dem EEG.

Der aktuelle Stand wird anhand von einzelnen Beispielen 
dargestellt, um zu zeigen, bei welchen Energieträgern oder 
Zwischenspeichern es bereits umgesetzte Projekte gibt und 
wo sich Projekte noch im Stadium der Überlegungs- oder 
Planungsphase befinden. Etwa zwei Drittel der Kohlekraft-
werke befinden sich in einer Kraft-Wärme-Kopplung und 
versorgen umliegende Kommunen mit Fernwärme. Bei 
Wegfall der Kohlekraftwerke ist hier Ersatz zu schaffen, 
deshalb wird das Thema Wärme ebenfalls kurz angespro-
chen. Abschließend wird auf die aktuelle Gesetzgebung 
in Form der Referentenentwürfe zum Kohleausstiegsge-
setz und dem Strukturstärkungsgesetz eingegangen und ein 
Ausblick vorgenommen.

2. Abschlussbericht der Kommission  
„Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“

2.1 Auftrag

Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Be-
schäftigung“ (KWSB) wurde von der Bundesregierung am 
6. 6. 2018 eingesetzt und damit beauftragt, ein Maßnah-
menprogramm für eine soziale und strukturpolitische Ent-
wicklung in den vier deutschen Braunkohleregionen und 
den strukturschwachen Steinkohleregionen vorzustellen. 
Die Braunkohlereviere sind das Helmstedter Revier in Nie-
dersachsen und Sachsen-Anhalt, das Mitteldeutsche Revier 
in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, das Lausitzer 
Revier in Sachsen und Brandenburg und das Rheinische 
Revier in Nordrhein-Westfalen. Im Einsetzungsbeschluss 
wurden sechs verschiedene Kernpunkte vorgegeben, nach 
denen die Umsetzung geschehen soll. 

  So soll eine Perspektive für die Erhaltung der beste-
henden Anzahl an Arbeitsplätze geschaffen werden. 

  Weiter ist die Bereitstellung eines Instrumentenmixes 
zur Kombination der wirtschaftlichen Entwicklung, 
Strukturwandel, Sozialverträglichkeit, gesellschaftli-
chen Zusammenhalt und des Klimaschutzes zu entwi-
ckeln, der gleichzeitig auch die Zukunftsfähigkeit der 
Kohleregionen als Energieregionen zur Unterstützung 
der Energiewende sichert. 

  Außerdem sollen die Investitionen und Förderinstru-
mente, die den Strukturwandel vorantreiben werden, 
besonders in die Braunkohleregionen fließen. Dafür 
wird ein Fonds für den Strukturwandel mit Förderun-
gen des Bundes errichtet.

   Zusätzlich ist das Sektorziel aus dem Klimaschutzplan 
2050 mit 61 bis 62 % Reduktion der CO2-Emissionen 
im Sektor Energiewirtschaft bis 2030 im Vergleich zu 
1990 zu erreichen und dazu sind auch für die Kohle-
verstromung Maßnahmen auszuarbeiten. 

  Darüber hinaus soll eine Empfehlung für einen Plan 
zum schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung 
mit Enddatum und den notwendigen Begleitmaßnah-
men vorgelegt werden. 

  Zuletzt wird sie beauftragt, Maßnahmen für die 
Energiewirtschaft zur Schmälerung der Lücke zum 
40 %-Reduktionsziel für Treibhausgasemissionen bis 
2020 auszuarbeiten. 3

Der Plan für die sukzessive Reduktion und Beendi-
gung der Kohleverstromung basiert auf dem von der Kom-
mission so genannten „energiepolitischen Zieldreieck aus 
Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit und Wirt-
schaftlichkeit“ 4. Die Versorgungssicherheit besteht aus 
Versorgungszuverlässigkeit, Systemsicherheit und bedarfs-
gerechter Stromproduktion. 5 Mit dem Wegfallen der kon-
ventionellen Energieträger Kohle und Atomkraft ergeben 
sich eine Lücke in der Stromerzeugung und einige Heraus-
forderungen in Bezug auf die Versorgungssicherheit. Diese 
Lücke soll durch den Ausbau der erneuerbaren Energien 
und neue Technologien zur Energiespeicherung geschlos-
sen werden. Mit einem zuverlässigen politischen Rahmen 
und festgelegten Zeiträumen soll dazu Planungssicherheit 
erzielt und somit Investitionsanreize geschaffen werden. 

In ihrem Abschlussbericht legt die Kommission schließ-
lich die Empfehlung vor, die Kohleverstromung spätestens 
Ende des Jahres 2038 auslaufen zu lassen. Bereits im Jahr 
2022 soll sie z. B. im Rheinischen Revier auf eine Leistung 
von ca. 15 GW Steinkohle und 15 GW Braunkohle und 
im Jahr 2030 auf maximal 8 GW Steinkohle und 9 GW 
Braunkohle verringert werden. 6 Wenn die Kohleverstro-
mung unter bestimmten Voraussetzungen schon vor 2038 
ersetzt werden kann, ist ein Vorziehen des Enddatums auf 
2035 nach Verhandlungen mit den Betreibern möglich. Die 
Überprüfung ist für das Jahr 2032 vorgesehen. 7

2.2 Empfehlungen zur energetischen Folgenutzung

Der Koalitionsvertrag von 2018 beinhaltet, dass der Anteil 
der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung bis 
2030 mindestens 65 % betragen soll. Um dies zu erreichen 
und zukünftig die fossilen Energieträger abzulösen, ist ein 
Ausbau sowohl der Kapazitäten als auch der Netze erforder-
lich. Zentrale Punkte beim Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien sind einerseits eine ausreichende Flächenzuweisung und 
andererseits die Genehmigung weitreichender Flächen für 
Windenergieanlagen und Freiflächen-Photovoltaikanlagen. 8

Bei der Versorgungssicherheit ist neben der Stromver-
sorgung auch die Wärmeversorgung zu berücksichtigen. 
Circa zwei Drittel der Kohlekraftwerke befinden sich in 
einer Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), deren Wärme, die 
als Nebenprodukt bei der Stromproduktion durch Kohle-
verbrennung anfällt, häufig kommunal über Fernwärme-
netze verteilt wird. 9 Ist eine Kohle-KWK der einzige lo-
kale Fernwärmelieferant vor Ort, könnte dessen Stilllegung 
problematisch werden. Zur Gewährleistung der sicheren 
Wärmeversorgung sollen auch die Möglichkeiten der soge-
nannten „grünen Fernwärme“ weiter erschlossen werden. 10
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Bei Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien gibt 
es jedoch einen bedeutenden Unterschied zu den konventi-
onellen Energieträgern. Beispielsweise kann Windkraft nur 
erzeugt werden, wenn der Wind weht und Solarenergie nur 
gewonnen werden, wenn die Sonne scheint. Das kann von 
Tag zu Tag unterschiedlich sein. Aufgrund dieser Eigen-
schaft der fluktuierenden Energiemenge muss die Möglich-
keit der flexiblen, volatilen Einspeisung in die Strom- und 
Wärmenetze geschaffen bzw. ausgebaut werden. Insoweit 
sollen die KWK-Systeme entweder auf Gaskraftwerke 
umgerüstet werden, oder in Form von flexibleren Strom-
Wärme-Systemen mit KWK-Anlagen, Speichern, Fern-
wärmenetzen, Wärmepumpen, Power-to-Heat-Anlagen 
und Solar- und Geothermieanlagen weiterentwickelt wer-
den. Dazu müssen zukünftig passende und sichere regula-
torische Rahmenbedingungen geschaffen werden. 11 

Die KWSB empfiehlt, die gut ausgebaute Energieinfra-
struktur der Kohlekraftwerksstandorte zu erhalten und de-
ren Weiterentwicklung zu unterstützen. Weiter gelte es den 
Betreibern einen Umstellungsanreiz auf eine Art Brenn-
stoff, der weniger Emissionen erzeugt, zu bieten. 12 Dies gilt 
auch für die Steinkohlekraftwerke. Für die Steinkohleregi-
onen wird außerdem eine nachhaltige energiewirtschaft-
liche Folgenutzung der bereits gut ausgebauten Standorte, 
also eine Nutzung als Wärmeversorgung oder für Spei-
chertechnologien, vorgeschlagen. Ein weiterer Vorteil der 
Kohlekraftwerksstandorte ist, dass die vorhandenen Struk-
turen bereits genehmigungsrechtlich bekannt sind. 13

Die Industrie Deutschlands und damit auch die deutsche 
Wirtschaft profitiert stark von der Existenz verschiedener 
durchgängiger Wertschöpfungsketten, bei denen alle Pro-
zessschritte zur Herstellung und auch zur weiteren Behand-
lung von benötigten Werkstoffen vor Ort stattfinden. Dazu 
werden große Energiemengen gebraucht. Damit Deutsch-
land auch weiterhin im internationalen Wettbewerb beste-
hen kann, ist eine zuverlässige und preisgünstige Strom-
versorgung vonnöten. 14 Die KWSB benennt diesbezüglich 
Investitionsschwächen und langwierige Planungs- und In-
vestitionsverfahren als generelle Probleme. 15 Vor allem sol-
len die Wertschöpfungsketten in den Revieren vor Ort er-
halten bleiben, um einen Strukturbruch in den Regionen 
zu verhindern. 16 So sollen die Reviere weiterhin von der 
Wertschöpfung durch die Energiewirtschaft getragen wer-
den. Dies setzt voraus, dass die benötigten regulatorischen 
Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. 17

Die Kommission empfiehlt, die Zubau-Mengen der er-
neuerbaren Energien auf das ‚65 % bis 2030 Ziel‘ auszurich-
ten und dazu besonders die Flächen der Reviere und der 
Steinkohlekraftwerksstandorte mit einzuplanen. So können 
sich die Reviere unter Anwendung innovativer Technolo-
gien zu Modellregionen für die Energiewende entwickeln. 18 
Die Kommission stellt dazu für jedes Revier konkrete Kon-
zepte vor. Im Rheinischen Revier wird z. B. eine Position 
als Energierevier der Zukunft angestrebt. 19 Dazu werden 
Impulse gesetzt, die dafür sorgen, dass sich die Forschung 
und Entwicklung, als tragende Faktoren für zukunftssichere 
und innovative Technologien, im Revier ansiedeln. Als Bei-
spiel wird die Errichtung einer Tiefengeothermieanlage am 
ehemaligen Kraftwerksstandort Weisweiler genannt. 20 Oder 
der Campus Melaten der RWTH Aachen, an dem ein CO2-
freies Energieversorgungssystem geplant ist, sowie der wei-
tere Ausbau der Solarcity am Standort in Jülich. Außerdem 
erfolgt mit der Gründung eines neuen Teils des Fraunhofer 
Instituts für digitale Energie ein weiterer Schritt in Rich-
tung „Rheinisches Energierevier der Zukunft“. 21 Nach der 
Beendigung des Braunkohletagebaus im Rheinischen Re-
vier ist in den Braunkohletagebaulöchern Garzweiler, In-
den und Hambach eine Folgenutzung vor allem als Tage-
baurestseen vorgesehen. Sie sind voraussichtlich gegen Ende 
des 21.  Jahrhunderts vollgelaufen. 22 Im Mitteldeutschen 
Revier werden die Bergbaufolgelandschaften zum Teil di-
rekt als Standort für erneuerbare Energien eingeplant. In 

verschiedenen Projekten (Energiepark Amsdorf, Energie-
park Profen) werden Photovoltaikanlagen, Energiespeicher, 
Windkraftanlagen und geothermische Anlagen errichtet. 23

2.3 Empfehlungen zur Speichertechnologieförderung  
und organisatorische Rahmenbedingungen 

Energiespitzen und -tiefen der volatilen Stromerzeugung 
sollen künftig durch Energiezwischenspeicher möglichst 
CO2-neutral ausgeglichen werden. Dies ist erforderlich, um 
die Klimaziele zu erreichen. Je höher der Anteil der Erneu-
erbaren Energien wird, desto wichtiger werden die Speicher 
zum Ausgleich. 24 Deshalb werden Großspeicher eingesetzt. 
Hierzu sollen neben Wasserstoffspeichern auch weitere Po-
wer-to-X-Technologien erforscht werden. Denn die bereits 
vorhandene Gasinfrastruktur in Verbindung mit der Power-
to-X-Technologie sollen die Sektorenkopplung, die Ein-
bringung von Erneuerbaren Energien in allen Sektoren, er-
möglichen. Mithilfe dieser Technologie kann der Strom in 
Wasserstoff, Methan, chemische Ersatzstoffe oder erneuer-
bare Kraftstoffe umgewandelt werden, damit ist er speicher-
bar, transportabel und somit in verschiedenen Sektoren nutz-
bar. 25 Die Kommission empfiehlt, Gasturbinen und Speicher 
als Ersatz einzusetzen, um Kohlekraftwerke aus der Netzre-
serve final in die Stilllegung überführen zu können. 26

2.3.1 Strompreisbildung

Da der Strompreis dem Markt unterliegt, ändert er sich im 
Verlauf eines Tages. Speicheranlagen erzielen einen Pro-
fit durch den zunehmenden Preis-Spread, die Differenz des 
günstigeren Einkaufspreises des Stroms zur Zwischenspei-
cherung und dem teureren Weiterverkaufen des Stroms im 
Bedarfsfall. 27 Günstig kann Strom erworben werden, wenn 
ein hohes Angebot bei niedriger Nachfrage vorhanden ist 
und teurer wird es bei hoher Nachfrage und wenig Angebot. 
Obwohl nur ca. 20 % des Stroms über die Strombörse der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) vertrieben wird, wirkt diese 
allgemein preisbildend. An diesen Preisen orientiert sich auch 
der „over the counter“ Handel, bei dem die anderen 80 % des 
Stroms in kurz- oder langfristigen Verträgen und ohne den 
Weg über die Börse zu wählen, beispielsweise von den Netz-
betreibern an die Energieversorgungsunternehmen, verkauft 
wird. 28 Die Strombörse ist in verschiedene Teilmärkte unter-
teilt, die durch unterschiedliche Zeitspannen zwischen Ver-
kauf und Lieferung unterschiedliche Preise bieten: 

  Zum einen gibt es den Terminmarkt, bei dem die Vor-
laufzeit mehrere Jahre beträgt. Mit der Vorlaufzeit sind 
die Preise langfristig abgesichert. Diese Sicherheit kos-
tet jedoch auch einen Preisaufschlag, der dem Erzeu-
ger im Vergleich zu den anderen Märkten aber den 
höchsten Gewinn liefern kann.

  Zum anderen gibt es den Spotmarkt, auf dem sehr 
kurzfristig Strom, aufgrund der nur kurzfristig richtig 
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zuverlässig voraussagbaren Verbrauchs- und Energie-
mengen, gehandelt wird. 

  Der Day-Ahead Markt gilt für den Folgetag und gilt 
als preisbildend für den Großhandelsmarkt. Anhand 
der Gebote unter Angabe von Preis, Menge und Zeit-
raum wird von der Strombörse für jede Stunde des 
Folgetages der Preis für den Großhandel gebildet und 
der Zuschlag für die entsprechenden Gebote erteilt. 

  Im Intraday Markt wird bis zu 30 Minuten vor Liefer-
termin noch mit Strom gehandelt. 29 

Das System der Börse über die Gebotsabgabe funktioniert, 
indem jedes Gebot jedes Erzeugers preislich aufsteigend an-
geordnet wird, in der sogenannten Merit Order aufgeführt 
und nach Strommenge aufsummiert wird. Das Gebot, was 
an der Stelle der benötigten Gesamtmenge Strom steht, be-
stimmt den Preis, den alle, auch günstiger anbietende, Bie-
ter bekommen. Stromerzeugung durch erneuerbare Ener-
gien wie Laufwasserkraftwerke, Photovoltaikanlagen und 
Windenergieanlagen ist günstiger als durch konventionelle 
Energieträger wie Kohle- oder Gaskraftwerke, da Erstere 
günstigere Grenzkosten haben. Denn u. a. der CO2 Zertifi-
katspreis treibt die Grenzkosten in die Höhe. Dadurch wird 
gleichzeitig für bereits lange im Betrieb stehende Kraft-
werke der Anreiz geschaffen, die Anlagen modern und 
nach dem Stand der Technik zu betreiben. 30

2.3.2 Regelleistung

Bilanzkreisverantwortliche halten alle Ein- und Ausspei-
sungen in Form einer Fahrplananmeldung für jede Viertel-
stunde des Tages fest. So soll vermieden werden, dass durch 
eine mangelnde Übereinstimmung von Stromerzeugung 
und -verbrauch die Netzfrequenz von 50 Hertz verändert 
wird. Gibt es trotzdem Abweichungen, kommt Ausgleichs-
energie zum Einsatz, die über die Ausgleichsenergiekosten 
vom Bilanzkreis bezahlt wird. 31 Der Übertragungsnetzbe-
treiber setzt positive oder negative Regelleistung zur Be-
reitstellung oder Veräußerung der Ausgleichsenergie ein. 
Die verschiedenen Arten von Regelleistung unterscheiden 
sich durch die Vorlaufzeit: Primärregelleistung muss 30 Se-
kunden später zur Verfügung stehen, Sekundärregelleis-
tung 5 Minuten später und Tertiärregelleistung, auch Mi-
nutenreserve genannt, 15 Minuten später. 32

Es zeigt sich, dass nahezu konstant Regelleistung impor-
tiert, während nur gelegentlich auch exportiert wird. 33 Damit 
das Auffangen von Regelleistung innerhalb Deutschlands 
geschehen kann, werden bereits jetzt schon Stromzwischen-
speicher benötigt. Zur Entscheidung der Frage, ob sich eine 
Investition in den Strombereich, wie z. B. der Bau eines 
Pumpspeichers, rentiert, spielen langfristige Prognosen für 
den Marktpreis am Terminmarkt eine große Rolle. Bei gu-
ter Rentabilität besteht ein Anreiz zur Investition. 34 

3. Rechtliche Bestimmungen

3.1 Allgemeine Bestimmungen
3.1.1 Wiedernutzbarmachung nach § 4 BBergG

Die Begriffsbestimmungen des § 4 BBergG definieren die 
Wiedernutzbarmachung als die ordnungsgemäße Gestal-
tung der vom Bergbau in Anspruch genommenen Ober-
fläche unter Beachtung des öffentlichen Interesses (Abs. 4). 
Es muss also nicht der frühere Zustand der Oberfläche wie-
derhergestellt werden, sondern die gesamte Fläche, die für 
die Bergbautätigkeit verwendet wurde (auch das Betriebs-
gelände etc.), muss in einem ordnungsgemäßen Zustand, 
der eine Folgenutzung ermöglicht oder für eine solche vor-
bereitet ist, hinterlassen werden. Eine direkte, unmittel-
bare Aufnahme der Folgenutzung muss nicht ermöglicht 
werden. 35 Ob sich das Vorhaben innerhalb der öffentlichen 
Interessen bewegen muss 36 oder dem Vorhaben öffentliche 
Interessen nur nicht entgegenstehen dürfen 37, wird in der 
Literatur unterschiedlich ausgelegt.

Bei den Belangen des öffentlichen Interesses sind u. a. 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung und der Na-
tur- und Gewässerschutz sowie das Selbstgestaltungsrecht 
der Gemeinden zu berücksichtigen. Die Gemeinden, auf 
deren Gebiet der Kohleabbau betrieben wird bzw. wurde, 
können durch die verschiedenen Flächenausweisungen in 
einem rechtskräftigen Bebauungsplan konkrete Vorstel-
lungen einbringen. Dieser Bebauungsplan zählt zu den 
öffentlichen Interessen. Die Planung der Gestaltung der 
Folgenutzung erfolgt im Rahmen der Abschlussbetriebs-
planzulassung nach § 55 BBergG, indem die Maßnahmen 
zur Wiedernutzbarmachung der Oberfläche detailliert auf-
geführt und genehmigt werden. 38 Der Bergbaubetreiber 
hat die Pflicht, die Fläche auf die darin genehmigte Folge-
nutzung vorzubereiten. Ändert sich der Plan für die Folge-
nutzung der Oberfläche im Verlauf der Zeit wieder, muss 
der Bergbaubetreiber dafür nicht mehr aufkommen. 39

Eine der Möglichkeiten im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Gestaltung wäre die Vorbereitung einer Fläche zur Errichtung 
von Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen. 40 
Dies ließe sich wahrscheinlich auch auf Wärme aus erneuer-
baren Quellen übertragen. In beiden Fällen fällt die Energie-
wende stark bei der Abwägung der öffentlichen Interessen zur 
Folgenutzung von ehemaligen Bergbauflächen ins Gewicht. 41

3.1.2 Raumordnung nach Landesentwicklungsplan NRW

Bereits der Landesentwicklungsplan (LEP) NRW a. F. 42 von 
2016 setzt als Ziel 9.3-2, die obertägigen Anlagen des Stein-
kohlebergbaus nach dem Ende der Bergbautätigkeit einer 
Nachfolgenutzung zuzuführen. Sie soll grundsätzlich zu 
den Nutzungsplänen der umliegenden Gebiete passen. Bei 
Standorten, die für unterirdische Energiespeicherung oder 
weitere energetische Zwecke infrage kommen bzw. einge-
plant sind, können außerdem die obertägigen Zugänge zu 
den Steinkohlebergwerken als Ausnahme bestehen bleiben. 
Bei der Überlegung für die Nachfolgenutzung dieser Stand-
orte ist gerade zu prüfen, ob sie sich für die Nutzung erneu-
erbarer Energien oder Energiespeicher eignen. Durch die 
Änderung des LEP NRW 43 im Sommer 2019 kamen weitere 
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40) Müggenborg, in: Frenz, EEG und Bergbau, 2015, S. 17.
41) Müggenborg, in: Frenz, EEG und Bergbau, 2015, S. 17.
42) Verordnung über den Landesentwicklungsplan – Landesentwick-

lungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) vom 15. 12. 2016, 
Inkrafttreten 8. 2. 2017.
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Ziele und Grundsätze im Hinblick auf den Strukturwandel, 
Solarenergieanlagen und Windenergieanlagen hinzu.

Ziele der Landesplanung sind gemäß den Rechtsgrundla-
gen und Rechtswirkungen (Kapitel 11 LEP NRW n. F.) in den 
Regionalplänen und kommunalen Plänen verbindlich umzu-
setzen. Grundsätze sind dagegen Vorgaben, die bei den nach-
folgenden Abwägungs- und Ermessensentscheidung zwischen 
verschiedenen möglichen Nutzungen und Belangen zwar be-
rücksichtigt werden müssen, aber auch überwunden werden 
können. Als Grundsatz 5–4 wurde der Aspekt Strukturwandel 
in den Kohleregionen ergänzt. Danach soll der Strukturwan-
del durch Ausweisung und konzeptionelle Entwicklung ge-
eigneter Gewerbe- und Industrieflächen unterstützt werden. 
Der Geltungsbereich umfasst auch die Steinkohleregionen 
NRWs im Münsterland und an der Ruhr. Gleichzeitig wird als 
Vorsatz eine erfolgreiche Umsetzung der Nachfolgenutzun-
gen und -konzepte für die ehemals bergbaulich genutzten Flä-
chen – auch von den ehemaligen Kraftwerksstandorten – vor-
geschrieben. Zur Vermeidung eines Strukturbruches werden 
zudem Fördermittel von der Landesregierung bereitgestellt.

Das Ziel der Ausweisung von Vorranggebieten für die 
Windenergienutzung wurde mit der Änderung in einen 
Grundsatz überführt. Danach können – und müssen nun 
nicht mehr – in den Regionalplänen Gebiete für die Nut-
zung der Windenergie ausgewiesen werden (Grundsatz 
10.2-2). Durch die technischen Möglichkeiten des Repow-
erings werde erwartet, dass der Umfang einer Inanspruch-
nahme von zusätzlichen Flächen für den Windenergieaus-
bau zurückgehen wird, so die Erläuterungen zu Grundsatz 
10.2-2. Zusätzlich wird ein planerischer Vorsorgeabstand 
von 1500 m zu allgemeinen und reinen Wohngebieten nach 
den örtlichen Verhältnissen eingeführt (Grundsatz 10.2-3). 
Mit der Abstandsregelung wird Lärm, Lichtbeeinträchti-
gungen, Bedrängungswirkungen und Schattenwirkung 
vom Wohnort ferngehalten. So soll die Akzeptanz der Bür-
ger in angrenzenden Siedlungen erhöht werden.

Im Ziel 10.2-5 zur Solarenergienutzung wird nun die 
Möglichkeit der Inanspruchnahme von Flächen für die 
raumbedeutsame Nutzung der Solarenergie eingeräumt. 
Unter den Bedingungen der Vereinbarkeit der Nutzung mit 
dem Regionalplan und dem Vorhaben einer Wiedernutzung 
von u. a. bergbaulichen Brachflächen, ist eine Nutzung von 
Freiflächen für Solaranlagen möglich. Solaranlagen können, 
da sie nicht bauplanungsrechtlich privilegiert sind, nur in 
Form einer Ausnahme im Freiraum genehmigt werden. Da-
her ist für die Solaranlage im Freiraum der Bebauungsplan 
aufzustellen, der sich nach den landesplanerischen Vorga-
ben zur Raumordnung richtet. Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind 
die Bauleitpläne, zu denen der Bebauungsplan zählt, an die 
Ziele der Raumordnung anzupassen. Ziele der Raumord-
nung formuliert auf Bundesebene das Raumordnungsgesetz 
(ROG). Auf Landesebene haben die Pläne unterschiedliche 
Bezeichnungen, in NRW ist es der LEP NRW. 

Der Flächennutzungsplan ist der vorbereitende Bauleit-
plan. In ihm wird die Flächennutzung für die städtebau-
liche Entwicklung nach den voraussehbaren Bedürfnissen 
der Gemeinde festgehalten (§ 5 Abs. 1 S. 1 BauGB). Au-
ßerdem können nach § 5 Abs.  2b BauGB sachliche Teil-
flächennutzungspläne für die Zwecke des § 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB aufgestellt werden. Danach zählt es als ein, einem 
Vorhaben entgegenstehendes, öffentliches Interesse, wenn 
bereits eine Ausweisung für Flächen zu einem bestimm-
ten Zweck an anderer Stelle besteht. Das kann durch eine 
Darstellung im Flächennutzungsplan oder durch Ziele der 
Raumordnung – landes- oder bundesweit – der Fall sein. 
Als verbindlicher Bauleitplan zählt der Bebauungsplan. Er 
setzt die städtebauliche Ordnung gemäß § 8 Abs.  1 S.  1 
BauGB rechtsverbindlich fest und wird zwar aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt, ein solcher ist aber nach § 8 
Abs. 2 BauGB nicht zwingend erforderlich. Im Bebauungs-
plan können zur Planung des Städtebaus beispielsweise Flä-
chenmaße für Grundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB), die 

Nutzung von Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs.  1 
Nr. 5 BauGB) oder eben Versorgungsflächen, einschließ-
lich der Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezen-
tralen und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder 
Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerba-
ren Energien oder auch KWK (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB) 
vermerkt werden. Auch die Begrenzung seines räumlichen 
Geltungsbereichs muss im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 7 
BauGB erfasst sein. So kann es verschiedene Bebauungs-
pläne für unterschiedliche Gebiete einer Gemeinde geben.

3.2 Bestimmungen zu Genehmigungsverfahren  
für erneuerbare Energien 
3.2.1 Windenergieanlagen

Nach der aktuellen Gesetzeslage wird für Windenergie-
anlagen, die höher sind als 50 m neben der Baugenehmi-
gung auch eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
benötigt. 44 Grund hierfür ist, dass Windenergieanlagen in 
Form von Schattenwurf, Eiswurf und Lärm erheblich auf 
die Umwelt einwirken. 45 In § 6 Abs. 1 BImSchG wird als 
zentrale Genehmigungsvoraussetzung festgelegt, dass so-
wohl die Pflichten aus § 5 BImSchG als auch die Rechtsver-
ordnungen über Anforderungen an genehmigungsbedürf-
tige Anlagen nach § 7 BImSchG erfüllt sein müssen (Nr. 1). 
Während § 5 BImSchG Grundsätzliches zur Gewährleis-
tung eines hohen Schutzniveaus für die Umwelt enthält, 
gibt es in § 7 BImSchG keine den Bau und Betrieb von 
Windenergieanlagen betreffenden Rechtsverordnungen. 

Zusätzlich dürfen der Genehmigung keine anderen öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen (Nr.  2). 
Hinsichtlich der Windenergieanlagen an Land auf ehemali-
gen Kohlestandorten könnte dies neben dem Bauordnungs-
recht, das Vorgaben z. B. zur Standsicherheit macht, vor 
allem das Bauplanungsrecht sein. 46 Die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung schließt nach § 13 BImSchG an-
dere behördliche öffentlich-rechtliche Entscheidungen und 
Genehmigungen mit ein. Somit werden alle erforderlichen 
Anträge und Unterlagen gemeinsam eingereicht. Eine Bau-
genehmigung muss also nicht separat beantragt werden. 47

Für die Baugenehmigung ist entscheidend, in welchen 
räumlichen Bereich das Vorhaben fällt. In den in § 29 BauGB 
dafür festgelegten §§ 30–37 BauGB gibt es unterschiedliche 
Vorgaben, je nachdem, ob es innerhalb der im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile (Innenbereich), in den Außenbereich 
oder in den Geltungsbereich eines, eine andere Nutzung vor-
sehenden, Bebauungsplans fällt. Für ehemalige Bergbauflä-
chen ist zu erwarten, dass sie im Außenbereich liegen. 48 Der 
Außenbereich soll normalerweise unbebaut bleiben. Den-
noch werden bestimmte, privilegierte Projekte dort zugelas-
sen unter der Bedingung, dass öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen, die ausreichende Erschließung sichergestellt ist 
und es z. B. der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung der 
Wind- oder Wasserenergie dient (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). 
Windenergie gehört damit zu den privilegierten Vorhaben. 49

Im von der Gemeinde festgelegten Flächennutzungsplan 
können vorrangige Flächen zur Windenergienutzung aus-
gewiesen werden. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass au-
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44) Windanlagen, die kleiner sind als 50 Meter, zählen zu den Klein-
windanlagen und werden hinsichtlich ihrer geringen Leistungs-
erträge bei der Untersuchung von Möglichkeiten zum Ersatz der 
Kohleverstromung an ehemaligen Bergbaustandorten nicht wei-
ter betrachtet.

45) Müggenborg, in: Frenz, EEG und Bergbau, 2015, S. 18.
46) Müggenborg, in: Frenz, EEG und Bergbau, 2015, S. 19.
47) Bayrisches Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz: 

Genehmigungsverfahren nach BImSchG, Stand 31. 12. 2019, ab-
rufbar unter https://www.umweltpakt.bayern.de/luft/fachwis-
sen/ 373/genehmigungsverfahren-nach-bimschg.

48) Müggenborg, in: Frenz, EEG und Bergbau, 2015, S. 19 f.
49) Müggenborg, in: Frenz, EEG und Bergbau, 2015, S. 20.
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ßerhalb dieser Flächen keine Windenergieanlagen gebaut 
werden dürfen, da dem dann öffentliche Interessen entge-
genstehen. Dieser Punkt kann lediglich über das Oberver-
waltungsgericht angefochten werden. 50 Die ausgewiesenen 
Flächen müssen günstige Windbedingungen aufweisen, 
d. h. windhöffig sein, groß genug sein und die Wahl muss 
begründet und ordnungsgemäß getroffen werden. Die Ge-
meinden sind verpflichtet, die Flächen in harte und weiche 
Tabuzonen einzuteilen. Die harte Tabuzone bedeutet, dass 
die Fläche auf keinen Fall zum Betrieb von Windenergie-
anlagen verwendet werden darf. Eine weiche Tabuzone be-
deutet, dass die Gemeinde auf diesen Flächen eine andere 
Nutzung vorsieht. Somit sind die restlichen Flächen die Po-
tentialflächen der Windenergieanlagenausweisung. Bei In-
teressenskonflikten werden die Nutzungsvorstellungen von 
den Gemeinden gegenübergestellt und danach entschie-
den. Die Privilegierung der Windenergieanlagen nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB hat hier jedoch eine hohe Bedeutung. 51

Der im LEP NRW festgehaltene Vorsorgeabstand von 
1500 m zwischen Siedlungsgebieten und Windenergiean-
lagen ist wie alle Grundsätze für die Gemeinden nicht recht-
lich bindend. In anderen Bundesländern gibt es häufig an-
dere oder keine Abstandsregelungen. Auch innerhalb des 
Abstands können weiche Tabuzonen ausgewiesen werden. 52 

Rechtlich bindend sind die Regelungen nach § 5 Abs. 1 
Nr. 1 BImSchG zur Gewährleistung eines hohen Schutzni-
veaus für die Umwelt, insbesondere der Schutz vor Lärm. 
Zur Vermeidung von Lärm als schädliche Umwelteinwir-
kungen erließ die Bundesregierung nach § 48 Abs. 1 BIm-
SchG Verwaltungsvorschriften über u. a. Immissionswerte, 
die nicht überschritten werden dürfen (Nr. 1). Die Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) ist 
die sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift des BIm-
SchG. Sie enthält zwar keine Abstandsregeln in Metern, 
dafür aber maximal zulässige akustische Belastungswerte 
in Dezibel [dB(A)]. Über die Schallausbreitung kann so der 
mindestens erforderliche Abstand errechnet werden. 53 Als 
akustische Grenzwerte ergeben sich aus TA Lärm Nr. 6.1: 

  im allgemeinen Wohngebiet (lit. e) tagsüber 55 dB(A) 
und nachts 40 dB(A), 

  im Dorfgebiet (lit.  d) tagsüber 60 dB(A) und nachts 
45 dB(A), 

  während im Industriegebiet (lit. a) ganztags 70 dB(A) 
zulässig sind. 

Die TA Lärm gilt für genehmigungsbedürftige und nicht 
genehmigungsbedürftige Anlagen gemäß TA Lärm Nr. 1. 
Da sie dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbar-
schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen dient, ist der 
sich daraus ergebende Abstand verbindlich und gerichtlich 
einklagbar. 54 Ein Tagebau zählt dabei zu den Ausnahmen 
gemäß TA Lärm Nr. 1 lit. e).

Abhängig von der Anzahl der Windenergieanlagen um-
fasst die Genehmigung eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetz (UVPG). Eine einzelne Windkraftanlage benötigt 
keine UVP. Bei einer Anzahl von drei bis fünf erfolgt 
eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 
Abs. 1 UVPG. Für sechs bis 19 findet eine allgemeine Vor-
prüfung des Einzelfalls nach § 7 Abs. 2 UVPG statt. Ab 20 
Windenergieanlagen ist das Vorhaben regulär UVP-pflich-
tig gemäß § 6 Abs.  1 UVPG. Hierbei zählt die Gesamt-
zahl der Anlagen, auch wenn verschiedene Betreiber be-
teiligt sind. Wenn Anlagen hinzugefügt werden, sodass die 
Gesamtzahl UVP-pflichtig wäre, ist das gesamte Vorhaben 
UVP-pflichtig (§ 9 Abs. 2 UVPG). 55

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass zur Er-
richtung und zum Betrieb von Windenergieanlagen auf 
Kohlestandorten einerseits eine Baugenehmigung, anderer-
seits eine bundesimmissionsschutzrechtliche Genehmigung 
mit mindestens den Abstandsregelungen, die sich aus den 
akustischen Grenzwerten der TA Lärm ergeben, erforder-
lich ist, möglicherweise auch eine UVP. Im Hinblick auf die 

Baugenehmigung sticht die Privilegierung von Windener-
gieanlagenvorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB hervor.

3.2.2 Solaranlagen

Solaranlagen gehören zu baulichen Anlagen und benötigen 
eine Baugenehmigung. 56 Nicht genehmigungsbedürftig sind 
Solaranlagen nur, wenn sie in, an und auf Dach- und Außen-
wandflächen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 lit. a) BauGB) oder gebäu-
deunabhängig mit einer Höhe von bis zu 3 m und einer Ge-
samtlänge je Grundstücksgrenze bis zu 9 m (lit. b)) errichtet 
sind. Das ist bei Großanlagen auf Freiflächen nicht der Fall. 
Solaranlagen können außerdem in den Bebauungsplan ein-
getragen werden. Flächen zur Errichtung von Solaranlagen 
zählen im Bebauungsplan zu den Gebieten, in denen bei der 
Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen bau-
lichen Anlagen bestimmte bauliche oder sonstige technische 
Maßnahmen für die Erzeugung von Strom, Wärme oder 
Kälte aus erneuerbaren Energien getroffen werden müssen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b) BauGB). Über die Genehmigung ei-
ner Solaranlage entscheidet das kommunale Bauamt. 57

Weiter ist zu beachten, dass die solare Strahlungsenergie 
auf Freiflächen nicht zu den privilegierten Vorhaben i. S. d. 
§ 35 Abs. 1 BauGB gehört, wie etwa die Windenergie, son-
dern unter den sonstigen Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB 
einzuordnen ist. 58 Privilegiert wird durch § 35 Abs. 1 Nr. 8 
BauGB lediglich die Nutzung solarer Strahlungsenergie in, 
an und auf Dach- und Außenflächen von zulässigerweise ge-
nutzten Gebäuden. Für sonstige Vorhaben ist eine Zulassung 
im Einzelfall möglich, wenn keine öffentlichen Belange be-
einträchtigt werden (§ 35 Abs. 2 BauGB). Insofern ist es be-
deutend, dass die Vorhaben zur Errichtung von Solaranlagen 
in den Bebauungsplan eingetragen sind, denn er spielt gegen-
über den öffentlichen Belangen, die aufgrund der Größe der 
Vorhaben sehr wohl auftreten könnten, eine große Rolle. 59 

3.2.3 Geothermie

Erdwärme (Geothermie) zählt wie auch die Braun- oder 
Steinkohle zu den bergfreien Bodenschätzen gemäß § 3 
Abs.  3 Nr.  2 lit.  b) BBergG. Ihre Gewinnung untersteht 
demnach den Genehmigungsverfahren des BBergG. Zwar 
bilden das Lösen und Freisetzen von Bodenschätzen keine 
Gewinnung nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 BBergG, wenn es in ei-
nem Grundstück aus Anlass oder im Zusammenhang mit 
dessen baulicher oder städtebaulicher Nutzung geschieht. 
Aber wenn die Erdwärme gewonnen wird, um auf mehreren 
Grundstücken verwendet zu werden, also nicht im unmit-
telbaren räumlichen Zusammenhang oder in unmittelbarem 
betrieblichem Zusammenhang mit dem Ort der Gewin-
nung steht, gilt diese Ausnahme nicht. Die Nutzung der Erd-
wärme zur Einspeisung in Form von Strom oder Fernwärme 
in öffentliche Netze zählt nach § 4 Abs. 3 BBergG als Weiter-
verarbeitung und nicht als wiederum betriebsplanpflichtige 
Aufbereitung. 60 Weiter sind Bohrarbeiten im Vorfeld eines 
Geothermievorhabens auch im BBergG in § 127 erfasst. Zur 
Menge und ursprünglichen Nutzungsart des Grundstücks 
werden keine Vorgaben gemacht. Die Gewinnung von Erd-
wärme ist nach §§ 51 ff. BBergG betriebsplanpflichtig in 
Form des Haupt-, Sonder-, und Abschlussbetriebsplans so-
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zum EuGH-Urteil C-528/16 vom 25. Juli 2018 zur Anwend-
barkeit der Europäischen Freisetzungsrichtlinie 2001/18/EG auf 
zielgerichtete Mutageneseverfahren im Rahmen der Grünen Gen-
technologie und den dazu ergangenen Reaktionen beleuchtet der 
vorliegende Beitrag die Auswirkungen des Urteils auf den Handel 
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wie ggf. eines Rahmenbetriebsplans. 61 Es gilt ebenfalls § 48 
BBergG, der vorschreibt, dass Vorhaben beschränkt oder 
untersagt werden können, wenn öffentliche Interessen dem 
entgegenstehen und verlangt, bei raumbedeutsamen Vorha-
ben die Ziele der Raumordnung zu beachten.

Eine UVP ist nicht in allen Fällen erforderlich. Sicher 
wird sie nach § 1 UVP-V Bergbau in Naturschutzgebie-
ten bei Tiefbohrungen ab 1000 m Teufe oder in Natura 
2000-Gebieten sowie bei Vorhaben, die ein Aufbrechen 
von Gesteinen vorsehen, benötigt. Für das übertägige 
Kraftwerk, das aus der Erdwärme Strom generiert, ist zu-
dem eine Baugenehmigung einzuholen. Ein solches Vorha-
ben wird in den Außenbereich einzuordnen sein und wird 
nicht privilegiert 62, somit fällt es wie die Solaranlagen unter 
die sonstigen Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB.

Durch den Einsatz von Wasser als Medium zur Wärme-
übertragung wird außerdem in den meisten Fällen eine Zu-
lassung nach Wasserrecht benötigt. Nach § 9 Abs.  2 Nr.  3 
WHG liegt eine Benutzung von Wasser bei einem Aufbre-
chen von Gesteinen unter hydraulischem Druck oder bei ei-
ner Gewinnung von Erdwärme, einschließlich der dazugehö-
rigen Tiefbohrungen, vor. Eine Benutzung erfordert nach § 8 
Abs. 1 WHG eine wasserrechtliche Erlaubnis oder Bewilli-
gung. Dies fällt durch das stattfindende Betriebsplanverfahren 
nach Bergrecht unter die Zuständigkeit der Bergbehörde. 63

Die Genehmigung von Geothermieprojekten könnte der-
zeit mit der Suche eines Endlagers für den radioaktiven Ab-
fall aus den Atomkraftwerken kollidieren. Das liegt daran, 
dass Deutschland nach dem Prinzip der „weißen Karte“ vor-
geht. 64 Das bedeutet, jeder Standort könnte prinzipiell ein 
mögliches Endlager sein und besonders Vorhaben, die, wie 
die Tiefengeothermie, mit der Nutzung untertägiger tieflie-
gender Gesteinsschichten bzw. Hohlräume verbunden sind, 
werden dadurch gestoppt, dass die in Betracht kommenden 
Gebiete nach § 21 Abs. 1 Standortauswahlgesetz (StandAG) 
vor beeinträchtigenden Veränderungen zu schützen sind.

Nach § 21 Abs.  2 Nr.  1 StandAG gibt es jedoch Aus-
schlusskriterien für die Endlagersuche. Liegt ein Aus-
schlusskriterium vor, können andere Vorhaben zugelassen 
werden. Ein Ausschlusskriterium ist hier die Beeinflussung 
durch Bergbautätigkeiten nach § 22 Abs. 2 Nr. 3 StandAG. 

Das Endlager darf nicht in einem, zur Gewinnung von Bo-
denschätzen errichtetem, Bergwerk gebaut werden. 65 Auch 
die enge räumliche Nähe zu einem bereits durchgeführten 
Vorhaben mit ähnlich starkem Einfluss auf den Untergrund 
zählt als Ausschlusskriterium (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 StandAG). 
In Bezug auf Geothermiebohrungen wird ausdrücklich ge-
sagt, dass die enge räumliche Nähe vorliegen kann, wenn 
sich beides im gleichen Siedlungsbereich befindet. 66 Da-
raus ergibt sich, dass Geothermiebohrungen in ehemaligen 
Bergbaustandorten nicht vom Vorhabenstopp nach Stan-
dAG betroffen sind und zugelassen werden. 67 
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